
Am 8. August 1945 schlossen die vier Sieger-
mächte Großbritannien, USA, UdSSR und Frank-

reich das Londoner Abkommen1 zur strafrecht-
lichen Verfolgung der Kriegsverbrecher des Zwei-
ten Weltkriegs. Obwohl noch weitere Staaten
beitraten, waren die in Nürnberg – und auch To-
kio – gebildeten Gerichte keine internationalen
»sondern interalliierte Gerichte, deren eigentliche
Rechtsgrundlage... in Art. 43 HLKO2 (Besatzungs-
gericht) gesehen wird«3. Dieser Schritt markierte,
hervorgerufen durch die Ungeheuerlicheit der
Verbrechen und möglich durch den einhelligen
politischen Willen, nicht einfach zur Tagesord-
nung überzugehen, aber einen Wendepunkt im
Völkerrecht. In seinem Artikel 6 sah das Statut des
Gerichtshofs unmißerständlich vor, daß der jewei-
lige Täter »persönlich verantwortlich« ist und be-
gründete die Zuständigkeit bei: 
� Verbrechen gegen den Frieden
� Kriegsverbrechen
� Verbrechen gegen die Menschlichkeit.4

Gegen den Einwand, daß das Völkerrecht sich bis-
her allein auf Handlungen der souveränen Staaten
beziehe und keine Bestrafung von Einzelpersonen
vorsähe, führte das Gericht aus: »Daß das Völker-
recht Einzelpersonen so gut wie Staaten Pflichten
und Verbindlichkeiten auferlegt, ist längst be-
kannt... Verbrechen gegen das Völkerrecht werden
von Menschen und nicht von abstrakten Wesen
begangen, und nur durch Bestrafung jener Einzel-
personen, die solche Verbrechen begehen, kann
den Bestimmungen des Völkerrechts Geltung ver-
schafft werden... Derjenige, der das Kriegsrecht
verletzt, kann nicht Straffreiheit deswegen erlan-
gen, weil er auf Grund der Staatsautorität han-
delte, wenn der Staat Handlungen gut heißt, die
sich außerhalb der Schranken des Völkerrechts be-
wegen«5.

So wurden von den zweiundzwanzig Ange-
klagten in Nürnberg zwölf zum Tode verurteilt –
gegen den Reichsleiter der NSDAP Bormann erging

das Urteil in Abwesenheit – sieben zu langjährigen
Haftstrafen zwischen 10 Jahren und lebensläng-
lich, drei Angeklagte gegen den Willen des sowje-
tischen Mitglieds des Gerichtshofs freigespro-
chen6. 

Der Nürnberger Prozeß betraf jedoch nur 
die Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher,
»... für deren Verbrechen ein geographisch be-
stimmbarer Tatort nicht vorhanden ist«7. Weitere
Prozesse wurden daher nicht vor dem interalliier-
ten Gericht verhandelt, sondern kamen vielmehr
zur gerichtlichen Verfolgung im jeweiligen Besat-
zungsgebiet, wie z. B. die sogenannten Nürn-
berger Nachfolgeprozesse in der amerikanischen
Zone8. 

Die Konvention zum Verbot des Völkermords

Mit Abschluß des Nürnberger Hauptkriegsverbre-
cherprozesses im Oktober 1946 bestätigte die
UNO-Generalversammlung im Dezember durch
Resolution die »Nürnberger Prinzipien« und er-
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teilte der International Law Commission (ILC) den
Auftrag, die im Statut und im Nürnberger Urteil
zum Ausdruck gebrachten anerkannten Völker-
rechtsgrundsätze kodifizierend zusammenzufassen9.
Außerdem gelang es der Völkerrechtsgemeinschaft
noch einmal, bevor die Anti-Hitler-Koalition end-
gültig zerbrach und die Blockkonfrontation zum
lange Jahre beherrschenden und lähmenden Fak-
tor wurde, den politischen Willen für einen Ord-
nungsansatz aufzubringen und im Dezember 1948
die »Konvention über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermords« zu schließen. Diese
brachte endlich eine positivrechtliche Regelung,
auch wenn zunächst einmal nur sichergestellt
wurde, daß sich die unterzeichnenden Staaten völ-
kerrechtlich verpflichten, in ihrer innerstaatlichen
Rechtsordnung den Völkermord einschließlich
Versuch unter Strafe zu stellen10. 

Dabei durchbricht die Konvention insofern
den Grundsatz der Mediatisierung des Individu-
ums im Völkerrecht, als daß sie einschlägige Ver-
brechen als Verbrechen gegen internationales
Recht ausweist und die Möglichkeit einer interna-
tionalen Strafgerichtsbarkeit eröffnet: »Personen,
denen Völkermord oder eine der sonstigen in Arti-
kel III aufgeführten Handlungen zur Last gelegt
wird, werden vor ein zuständiges Gericht des Staa-
tes, in dessen Gebiet die Handlung begangen wor-
den ist oder vor das internationale Strafgericht ge-
stellt, das für die Vertragsschließenden Parteien,
die seine Gerichtsbarkeit anerkannt haben, zustän-
dig ist.«11

Gleichwohl sollte dieser bahnbrechende Ansatz
in der folgenden Praxis der Staaten keine Rolle
mehr spielen. Nicht einmal das eklatanteste Bei-
spiel, die Terrorherrschaft der Roten Khmer unter
Pol Pot in Kambodscha, zeitigte angesichts der
machtpolitischen Lage in dieser Hinsicht Konse-
quenzen. Prägnantester Ausdruck dieser Zeit war
die Blockierung des UN-Sicherheitsrats durch die
Veto-Praxis der fünf ständigen Mitglieder.

Die neue Entwicklung in den UN 

Mit der Zeitenwende von 1989/90 wurde politisch
der Weg frei für eine Deblockierung der UN, auch
wenn die zunächst aufkommende Euphorie einer
»Neuen Weltordnung« schnell einer skeptischeren
Sicht der Dinge weichen mußte. Immerhin

drückte sich in den Entscheidungen der UN jetzt
auch ein »neues internationales Werteverständnis
aus« bei dem es »nicht mehr allein um die Sicher-
heit von Staaten, sondern auch um die Sicherheit
der in diesen Staaten lebenden Bevölkerungsgrup-
pen« geht12. Hatte das klassische Völkerrecht als
Ius Publicum Europaeum die humanitäre Inter-
vention vor allem als Eingriff in die Verhältnisse
»nicht zivilisierter« Staaten gekannt, so suchte die
UN-Charta – angesichts der offenkundigen Mög-
lichkeiten des praktischen Mißbrauchs durch die
nationalstaatliche »Kanonenbootpolitik« – mit
Art. 2 Ziff. 4 die Anwendung jeglicher militäri-
scher Gewalt im internationalen Verkehr zu ban-
nen. Die humanitäre Intervention zum Schutz von
Menschenrechten zählte daher »in den vergange-
nen Jahren zu den rechtlich umstrittensten Fragen
des Gewaltanwendungsverbots«13. Gleichwohl gab
es auch zu Zeiten des Ost-West-Konflikts zwei
Präzedenzfälle: Gegen die Apartheidregime in
Rhodesien und Südafrika wurde zwar nicht zur be-
waffneten Intervention geschritten, jedoch wegen
der innerstaatlichen Verhältnisse Wirtschaftssank-
tionen durch Beschluß des Sicherheitsrats nach
Kapitel VII der UN-Charta verhängt14. Dabei in-
terpretierte man die in Artikel 39 der UN-Charta
vorgegebene Mindestvoraussetzung »Bedrohung
des Friedens« durchaus weit im Sinne eines positi-
ven Friedensbegriffs, der sich nicht in der Abwe-
senheit von Krieg oder militärischer Gewalt er-
schöpft, sondern »als gute Ordnung verstanden
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wird«15. Daran anknüpfend subsumierte man ins-
besondere seit den Schutzmaßnahmen zugunsten
der Kurden im Irak16 und dem Eingreifen in Soma-
lia die humanitäre Intervention extensiv als »Frie-
den schaffende Maßnahme« unter Kapitel VII der
UN-Charta17, das ja das strenge Interventionsver-
bot ausdrücklich und grundsätzlich durchbricht. 

Die UN-Gerichtshöfe für Jugoslawien und Rwanda

Die Einsetzung der Gerichte durch den Sicherheitsrat

Vor diesem Hintergrund des »Wertewandels« und
neuer Handlungsfähigkeit der Staatengemein-
schaft vollzog sich die Einsetzung der neuen Ge-
richte zur Verfolgung der Verbrechen im früheren
Jugoslawien und in Rwanda. Bezeichnenderweise
sind beide – aus rechtsstaatlicher Sicht nicht un-
problematisch18 – als ad-hoc-Gerichte durch Be-
schluß des Sicherheitsrats errichtet worden. Dafür
mag es rechtspolitisch zwei Gründe gegeben ha-
ben: Erstens ist der seit 1992 von der ILC im Auf-
trag der Generalversammlung wieder aufgenom-
mene Versuch zur Schaffung eines ständigen Inter-
nationalen Strafgerichtshofs, sei es durch Ände-
rung der UN-Charta oder sei es durch eine eigene
völkerrechtliche Konvention, angesichts des aku-
ten Handlungsbedarfs langwierig – auch wenn in-
zwischen der Statutenentwurf vorliegt19. Abgese-
hen von der ohnehin bestehenden Problematik
rückwirkender Anwendung wird man zweitens
eine vorbehaltlose Unterwerfung unter die neue
gerichtliche Zuständigkeit realistischerweise ge-
rade für die aktuellen Fälle nicht erwarten kön-
nen20. Hinsichtlich der Verfolgung der Verbrechen
im ehemaligen Jugoslawien und Rwanda blieb als
positivrechtliche Verankerung einer internationa-
len Strafgerichtsbarkeit daher nur der Weg über
die »Hintertür« des sekundären Völkerrechts, den
man mit Beschluß des Sicherheitsrats vom Mai
1993 auf der Grundlage des Kapitels VII der UN-
Charta beschritt21. 

Dieses Verfahren ist nur als Zwischenlösung
befriedigend22. Denn seine Einsetzung hängt letzt-
lich von der auf den Einzelfall bezogenen Ent-
scheidung eines politischen Gremiums ab23. In den
Fällen »Rwanda« und »Jugoslawien« ergaben sich
im Sicherheitsrat politisch einmütige Beschlüsse;
in anderen, gleich gelagerten Fällen mögen solche

Beschlüsse und damit eine Strafverfolgung durch
ein UN-Gericht dann ausbleiben24. 

Aufbau, Zuständigkeit und Verfahren 

Abgesehen von diesem Makel einer politisch ein-
gesetzten ad-hoc-Gerichtsbarkeit, der auf Dauer
nur durch die Errichtung eines ständigen Strafge-
richtshofes beseitigt werden könnte, garantiert der
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zuerst eingerichtete Jugoslawien-Strafgerichtshof –
jener für Rwanda ist diesem nachgebildet – in der
konkreten Ausgestaltung des Statuts ein unabhän-
giges und faires Verfahren. Die Besetzung der elf
Richter (auf vier Jahre) erfolgt auf Vorschlag des
Sicherheitsrats durch Wahl von der Generalver-
sammlung mit absoluter Mehrheit25. Sie verteilen
sich auf zwei Strafkammern mit je drei und einer
Berufungskammer mit fünf Richtern26. Weiters
wird ein Chefankläger vom Sicherheitsrat auf Vor-
schlag des UN-Generalsekretärs auf vier Jahre er-
nannt27. Die Zuständigkeit des Gerichts erstreckt
sich auf die »schweren Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht«28 und focussiert dabei die fol-
genden Tatbestandsbereiche: 
� Verletzungen der Genfer Abkommen29

� Verstöße gegen die Gesetze oder Gebräuche
des Kriegs30

� Völkermord.31

Darüber hinaus enthält das Statut mit Artikel 5
einen Auffangtatbestand, der sich im materiellen
Katalog bisweilen mit den einzelnen Tatbeständen
des Artikels 2 und seiner Folgeartikel überschnei-
det, sich auf international bewaffnete Konflikte wie
Bürgerkriege bezieht und schließlich im letzten
Absatz mit der Formulierung »andere unmenschli-
che Handlungen« den Nürnberger Grundsatz
»Verbrechen gegen die Menschlichkeit« fast wört-
lich aufnimmt32. Allerdings wurde im Unterschied
zu Nürnberg auf die Aufnahme eines dem »Ver-
brechen gegen den Frieden« analogen Straftatbe-
stands im Sinne einer strafrechtlichen Verfolgung
der Aggression völlig verzichtet. »Offensichtlich
haben Großmachtinteressen bei diesen Auslassun-
gen die Feder geführt.«33 So urteilt auch der deut-
sche Außenminister bzgl. der Aufnahme gerade
dieser Bestimmung in das Statut des zu errichten-
den ständigen Internationalen Strafgerichtshofs
skeptisch: »Die Einbeziehung des Angriffskriegs in
das materielle Strafrecht des Gerichts ist derzeit
noch etwas unsicher. Wir setzen uns in Überein-
stimmung mit dem Grundgesetz (Art. 26) und un-
serem Strafrecht (§§ 80, 80 a StGB) nachdrücklich
dafür ein.«34

In dieser Hinsicht fällt die durch die UN-Ge-
richte initiierte Entwicklung hinter Nürnberg
zurück. Dagegen zeigen einige andere Bestim-
mungen in den Satuten eine stärkere Absicherung
des justiziellen Grundrechtsschutzes bzw. prozes-
sualer Gewährleistungen als Garanten eines fairen

Verfahrens. Im Unterschied zu Nürnberg ist eine
Verurteilung in Abwesenheit des Angeklagten
nicht zulässig35 und demgegenüber die Überprü-
fung des Urteils durch eine zweite Instanz (Beru-
fungskammer) gegeben36. Hatte das Statut des
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fürchtet Euch. Noch nie standen die Chancen so gut für
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Grundsatz (gleiches Maß für gleichen Tatbestand) in
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gen von Rotterdam, Coventry und London. Vgl. Zent-
ner, Christian, Der Nürnberger Prozeß, Dokumentation,
Stuttgart 1994, S. 16 f.
25. Vgl. Art. 13 Statut IGJugos. Das Gericht nahm im
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China, Costa Rica, Frankreich, Italien, Kanada, Nigeria,
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26. Vgl. Art. 11 und 12; ebd.
27. Vgl. Art. 16; ebd. – auch hier ist erneute Ernen-
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28. Art. 1; ebd.
29. Vgl. Art. 2 mit Katalog einzelner Straftatbestände;
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fangenen bzw. Schutz der Zivilpersonen).
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ebd.; der Artikel rekurriert auf die Haager Landkriegs-
ordnung.
31. Vgl. Art. 4 mit Katalog einzelner Straftatbestände;
ebd.; der Artikel steht in direktem Zusammenhang mit
der Konvention zum Verbot des Völkermords.
32. Art. 5 i Statut IGJugos; vgl. analog Art. 1–4 Statut
IGRwanda.
33. Tomuschat, s. Fn  22, S. 66.
34. Kinkel, Klaus, Für einen funktionsfähigen Welt-
strafgerichtshof; in: NJW 43/1997, S. 2861; vgl. auch nach-
folgenden Abschnitt.
35. Vgl. Art. 12 Statut IMGNürnb, der zum Verfahren in
absentia ermächtigte. Eine solche Ermächtigung findet
sich nicht in den Statuten der UN-Gerichte; vgl. auch die
in Art. 20 und 21 Statut IGJugos bzw. Art. 19 und 20 Sta-
tut IGRwanda garantierten Rechte des Angeklagten.
36. Die Urteile des Nürnberger Gerichtshofs waren
nach Art. 26 Statut IMGNürnb endgültig und nicht an-
fechtbar. Zur Berufungskammer vgl. Art. 11, 12 und 25
Statut IGJugos bzw. Art. 10, 11 und 24 Statut IGRwanda.



Nürnberger Gerichts vor allem auch die Todes-
strafe zugelassen37, so beschränken sich die UN-Ge-
richte grundsätzlich auf Freiheitsstrafen38. Aus-
drücklich findet sich der Verweis, daß bei der Straf-
zumessung die Praxis jugoslawischer bzw. rwandi-
scher Gericht zu berücksichtigen sei39. Durch die-
sen Bezug wird dem Problem rückwirkender Straf-
gesetzgebung die Schärfe genommen, da die zu
beurteilenden Tatbestände auch nach dem jeweili-
gen nationalen Strafrecht entsprechend strafbar
waren40.

Politische Bedingungen der Funktionsfähigkeit 

Natürlich ist in den Statuten der Gerichtshöfe ver-
ankert worden, daß alle Staaten verpflichtet sind,
deren Arbeit zu unterstützen – insbesondere Ver-
fügungen Folge zu leisten, die sich auf Festnahme
und Überstellung der mutmaßlichen Täter bezie-
hen41. Dies ist Voraussetzung angesichts der recht-
lichen, aber eben auch aus Gründen der Effekti-
vität unverzichtbaren Vorgabe, daß keine Verurtei-
lung in Abwesenheit erfolgt. 

Schon der Versuch nach dem Ersten Weltkrieg,
auf der Grundlage des Versailler Vertrags den
deutschen Kaiser vor ein internationales Gericht
zu stellen, scheiterte 1920 an der Weigerung
Hollands, Wilhelm II. auszuliefern, der sich seit
November 1918 dort im Exil aufhielt. Weitere
Strafprozesse überließ man schließlich der deut-
schen Justiz – sie verliefen einige Jahre später über-
wiegend im Sande42. Dagegen ermöglichte im
Falle des Nürnberger Verfahrens die Übernahme
der Regierungsgewalt durch die Alliierten die
Festnahme der Kriegsverbrecher, soweit sie sich
nicht durch Selbstmord oder Flucht ins Ausland
der Verantwortung entzogen hatten43. Was die
Hauptkriegsverbrecher anlangte, so hatten die
Amerikaner die meisten festgesetzt. Damit waren
sie auch »in der stärksten Position und bestimmten
das Vorgehen«44. Gleichzeitig erleichterte die Be-
satzung Deutschlands die Beweissicherung, zumal
den Alliierten Berge von Akten in die Hände fie-
len, die die Greueltaten in deutscher Verwaltungs-
gründlichkeit dokumentierten. 

Bei den derzeitigen Verfahren liegen die Dinge
nicht ganz so günstig. Die Beweissicherung vor
Ort ist schwierig und mit mühsamer Zeugenbefra-
gung verbunden45. Für das Jugoslawien-Gericht

ergibt sich Ende 1997 die aktuelle Bilanz, daß sich
von derzeit über 80 Angeklagten nur sieben in
Haft befinden46. Immerhin gingen 1997 erstmals
Truppen der UN Stabilization Force (Sfor) in Bos-
nien gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher vor,
freilich nicht ohne beißende Kritik durch das russ-
sische Außenministerium, das den Sfor-Truppen
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37. Vgl. Art. 27 Statut IMGNürnb.
38. Vgl. Art. 24 Statut IGJugos bzw. Art. 23 Statut
IGRwanda.
39. Vgl. ebd.
40. Dem Leser ist diese Vorgehensweise aus einem an-
deren Kontext mit ähnlicher Problematik bekannt, näm-
lich der strafrechtlichen Verfolgung der DDR-Regierungs-
kriminalität. Das GG verbietet nach Art. 103 II eine rück-
wirkende Anwendung von Strafgesetzen. Wenn auch die-
ses Prinzip wie alle anderen Rechtsgüter niemals absolut
gilt, sondern mit gleichrangigen abzuwägen ist – man
denke in diesem Zusammenhang etwa an die berühmte
»Radbruch-Formel« – so rekurrierte man doch in den
meisten Gerichtsverfahren auf zur Tatzeit geltendes DDR-
Strafrecht.
41. Vgl. Art. 27 Statut IGJugos bzw. Art. 28 Statut
IGRwanda.
42. Von deutscher Seite wurde eine Auslieferung abge-
lehnt. So gelangten von der ursprünglichen Liste der
Alliierten mit 895 mutmaßlichen Kriegsverbrechern –
darunter führende Militärs einschließlich Hindenburg,
aber auch einfache Soldaten – nur 10 als Strafverfahren
1921/22 vor das in erster und letzter Instanz zuständige
Reichsgericht. Die  Prozesse endeten sechsmal mit Frei-
spruch und viermal mit Verurteilungen. Vgl. Lambs-
dorff, Hans Georg Graf, Die Weimarer Republik, Kapitel
»Die Sieger und die deutschen ›Kriegsverbrecher‹«,
Frankfurt a.M. 1990. S. 89 ff.
43. Gegen Bormann erging außerdem das Urteil in
Abwesenheit.
44. Wesel, Uwe, Den Mächtigen den Krieg vergällen;
in: Die Zeit 15/1995, S. 64. In ihren jeweiligen Zonen hat-
ten die Engländer fünf, die Sowjets zwei und die Franzo-
sen einen der Hauptverantwortlichen festgenommen.
45. Im Falle Rwandas sah der Sicherheitsratsbeschluß
daher von Anfang eine Außenstelle vor, die  dann in Ki-
gali eingerichtet wurde. Vgl. Resolution des Sicherheits-
rats 955 (1994), s. Fn. 21.
46. Am 18. 12. 1997 nahmen die Sfor-Friedenstruppen
in Bosnien durch ein niederländisches Sonderkommando
erneut zwei Angeklagte nach kurzem Schußwechsel fest.
Im Juli zuvor wurde ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher
beim Zugriff durch britische Soldaten erschossen. Zur
völkerrechtlichen Grundlage des Sfor-Zugriffs durch das
Dayton-Abkommen von 1995 bzw. durch die einschlägi-
gen Resolutionen des Sicherheitsrats 1021, 1022 und 1031
(1995) nach Kap. VII UN-Charta vgl. z.B.: Ambos, Kai,
Dürfen Nato-Soldaten mutmaßliche Kriegsverbrecher
festnehmen? Über die Rechtsgrundlagen der Sfor-Trup-
pen in Bosnien; in: Frankfurter Rundschau  vom 28.7.
1997, Nr. 172, S. 12.



ein solches Mandat absprach. Von der Anklage ge-
suchte Hauptverantwortliche wie Karadzic blieben
außerdem vom Zugriff bisher verschont. Da diese
nach wie vor in der bosnischen Serbenrepublik
einen ausreichenden machtpolitischen Rückhalt
besitzen, befürchtete man bei einer gewaltsamen
Festnahme eine Gefährdung des gesamten, labilen
Friedensprozesses47. 

Hier offenbart sich das Dilemma für den zu er-
richtenden ständigen Internationalen Strafge-
richtshof. Wenn überhaupt die Chance einer zu-
mindest ansatzweisen effektiven Strafgerichtsbar-
keit gegeben sein soll, dann wäre seine Integration
– etwa neben dem IGH als zweitem Gerichtsorgan
– in das System der UN zwingend48. Nur so »würde
justizförmiger Streitentscheidung und Friedenssi-
cherung durch (Straf-)Recht... der angemessene
Stellenwert... gegeben und dessen Legitimation
erhöht.«49 Politisch liegt hierfür die Hürde aller-
dings hoch, da eine Änderung der UN-Charta die
Ratifikation von zwei Dritteln der Mitgliedsstaaten
einschließlich aller ständigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats erfordert50. Diese Schwierigkeit kann
durch die ebenfalls als Entwurf vorliegende soge-
nannte »Konventionslösung«51 umgangen werden.
Zur Schaffung des Gerichtshofs durch einen eige-
nen, separaten völkerrechtlichen Vertrag bedarf es
ja »nur« des Einvernehmens der vertragsschließen-
den Parteien, also der »gerichtsfreundlichen« Staa-
ten. Allerdings würden auch nur diese verpflichtet
werden (in der Hoffnung, daß mit der Zeit weitere
die Konvention ratifizieren). Und ein Gerichtshof,
dem bei seiner Gründung eine Vielzahl von Staa-
ten, darunter wichtige Groß- und regionale Mit-
telmächte fernblieben, riskiert, aufgrund der daraus
resultierenden mangelnden Funktionsfähigkeit
eine wirksame internationale Strafgerichtsbarkeit
auf Jahre hinaus zu blockieren. Demgegenüber er-
weist sich der erreichte Standard von ad hoc einge-
setzten UN-Gerichten schon jetzt als bessere Lö-
sung. Genau das muß sich die entscheidende inter-
nationale Konferenz vor Augen führen, die im
Sommer 1998 in Rom tagt. �

47. Abgesehen davon hat sich Karadzic in Pale so
schwerbewacht verbarrikadiert, daß ein Zugriff äußerst
riskant erscheint. Vor diesem Hintergrund war man auf
amerikanischer Seite schließlich sogar bereit, auf den
Vorschlag von Plavsic einzugehen und in einer Art »Kuh-
handel« von einer Festnahme und Überstellung  von Ka-
radzic abzusehen, wenn dieser dafür in ein Exilland sei-
ner Wahl ginge – allein Karadzic erklärte sich dazu nicht
bereit.
48. So auch Tomuschat, s. Fn 22, S. 70; vgl. auch Rog-
gemann, Herwig, Auf dem Wege zum ständigen Interna-
tionalen Strafgerichtshof; in: ZRP 10/1996, S. 391.
49. Roggemann, ebd.
50. Vgl. Art. 108, 109  UN-Charta. Unter den Staaten
der EU nehmen Frankreich und England eine eher reser-
vierte Haltung zur Errichtung des Gerichtshofs ein.
51. So der sogenannte »Siracusa-Entwurf« von 1995,
der auf einen Entwurf der ILC von 1994 zurückgeht und
inzwischen erneut überarbeitet worden ist. Zur Chrono-
logie der einzelnen Entwürfe mit weiteren Nachweisen
vgl. Roggemann, s. Fn 48, S. 391, S. 388 f. 
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